
Stadtverordnetenversammlung 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobilität und Verkehr 

 

 

31. Januar 2018 

1 von 1 
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Anfrage 

 

Wir fragen den Magistrat: 

 

1. In welchen Bereichen der Stadt gibt es nur einen eingeschränkten oder gar 

keinen Winterdienst? 

 

2. Welche Bereiche werden im Winter von der Stadt gesperrt, weil es keinen 

Winterdienst gibt? 

 

3. Auf welcher rechtlichen Grundlage werden z.B. städtische Treppen im Winter 

für die Benutzung gesperrt? 

 

4. Da die Sperrung von Treppen zum Teil mit nicht unerheblichen Umwegen für 

Anlieger verbunden ist, führt dies immer wieder zu öffentlichen 

Diskussionen. Sind die Ortsbeiräte in diese Fragen eingebunden und wie sieht 

deren Bewertung aus? 

 

5. Die Winterdienstpflicht wurde in Kassel per Satzung auf die betroffenen 

Grundstückseigentümer übertragen. Hat dieser betroffene Personenkreis 

auch die Möglichkeit, sich der Räumpflicht durch Sperrung betroffener 

Bereiche zu entziehen? 

 

Vorsitzender Kalb erklärt die Anfrage nach Beantwortung durch Stadtrat Stochla 

für erledigt. 

 

 

 

 

 

Dominique Kalb Jutta Butterweck 

Vorsitzender  Schriftführerin 




